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- HKBV Sektion Schere - 

Durchführungsbestimmungen 

Saison 2025/2026 
 
 
Für die Klubligenspiele der Saison 2025/2026 gelten die Bestimmungen der DSKB-
Sportordnung und der Spielordnung der Sektion Schere im HKBV. Alle Spiele werden über 120 
Kugeln kombiniert ausgetragen. Es wird darauf hingewiesen, dass alle Spiele gemäß der 
Spielordnung Teil C, Punkt 11.1 zu werten sind.  
 
Alle Hessenliga-Mannschaften haben bis zum 30.08.2025 eine(n) Schiedsrichter(in) 
zu melden. Ansonsten wird die Nichtmeldung mit einer Strafe von 100,00 € gemäß 
der Spielordnung Teil E Punkt 4.2 geahndet. Bei Nichtantritt des eingeteilten 
Schiedsrichters wird der meldende Verein (Klub) mit einer Geldbuße von 20,00 € 
belegt. 
 
Die jeweiligen Gastgeber geben die Einzelergebnisse jeder einzelnen Gasse (15 Volle, 
15 Abräumer), sowie das Ergebnis nach jeden 30 Wurf in der Software Sportwinner 
beim jeweiligen Spiel/Spieler(in) ein und speichern diese – sofern dies nicht direkt 
auf der Bahnanlage möglich ist, sind die Eingaben zeitnah nach dem Spiel zu tätigen. 
Kann die Eingabe auf der Bahnanlage erfolgen, so werden die Ergebnisse immer live 
ins Ergebnisportal übertragen. 
 
Die Gastgeber und Gäste bestätigen die Ergebnisse über den Spielbericht, der 
weiterhin auszufüllen bzw. aus Sportwinner auszudrucken und bis zum Ablauf des 
Sportjahres (30.06.) aufzubewahren ist. Die Spielberichte sind auf Verlangen dem 
Ligenleiter vorzulegen! 
 

Für die Überwachung der Ligenspiele der Hessen- und Verbandsligen zuständig ist: 
 

Torben Möller - Tel.: 06678-918846 - Mobil: 0151-53221256 
Mail: sektionssportwart-schere@hkbv-ev.de 

 

Komplette Verlegungen von terminierten Spielen im gegenseitigen Einvernehmen sind im 
Rahmen der in der HKBV-Spielordnung (Teil C Punkt 5.5.) gegebenen Bedingungen möglich. 

Der zuständige Spielleiter ist mittels der Software Sportwinner von beiden Klubs zu 
benachrichtigen, um die Spielverlegung zu genehmigen. 

 
„Vor- / Nachkegeln“ 
 
Beschluss des Sportausschusses der Sektion Schere im HKBV vom 25.06.2023 
 
„Vorkegeln“ für terminierte Spiele ist grundsätzlich möglich, ein „Nachkegeln“ nach dem 
angesetzten Termin ist nicht zulässig und wird dementsprechend auch nicht gewertet. Ein 
„Vorkegeln“ ist nur aus wichtigem Grund (bspw. Arbeit) möglich und ist vom Verein der das 
„Vorkegeln“ wünscht, zu beantragen, der jeweilige Gegner stimmt zu oder lehnt ab. Danach 
erfolgt ggfs. einer Weiterleitung an den Spielleiter der das „Vorkegeln“ dann genehmigt oder 
nicht – ohne Genehmigung ist kein Vorkegeln möglich. Jeder Klub hat eine begrenzte Anzahl 
an Partien die vorgespielt werden können (Hessenliga max. 6 Spiele, Verbandsliga 5 Spiele). 
Ist diese Anzahl der Genehmigungen überschritten erfolgt keine weitere Zustimmung zum 
„Vorspielen“. In jedem Fall ist eine komplette Verlegung eines Spiels absolut vorzuziehen. 
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Erfolgt ein „Vorspielen“ ohne Beantragung und Genehmigung, so werden die dort erzielten 
Ergebnisse ausnahmslos gestrichen, dies kann zur Folge haben, dass eine Partie keinen Sieger 
/ Verlierer hat. (Bsp.: Wird in einem Sechserteam ohne Genehmigung mit je zwei Keglern/-
innen vorgespielt und ist dies nicht genehmigt, werden alle vier (in dem Fall je zwei pro Team) 
vorgespielten Ergebnisse gestrichen – da die restlichen vier Spieler/-innen je Team laut 
Spielordnung keine spielfähige Mannschaft darstellen wäre die Wertung 0:0). Zusätzlich erfolgt 
eine Ahndung nach Bussgeldkatalog, in oben dargestelltem Beispiel zum einen für ein nicht 
genehmigtes Vorkegeln, sowie dann ggfs. auch für das Nichtantreten einer Mannschaft, da zum 
korrekten Antreten eines Sechserteams mindestens fünf Wertungsergebnisse vorliegen 
müssen. Hier verweisen wir auch auf die daraus folgenden Konsequenzen laut HKBV-
Spielordnung Teil C Punkt 15.4.. 
 
Das „Vorkegeln“ kann per Mail oder schriftlich beantragt werden (Bsp.: Der beantragende 
Verein sendet die Anfrage per Mail an den gegnerischen Verein und den Spielleiter. Der 
gegnerische Verein antwortet an den Antragsteller und den Spielleiter. Danach erfolgt die 
Genehmigung bzw. Ablehnung.).  
 
Grundsätzlich haben die Verlegungen und das Beantragen von Vorstarts in der letzten 
Spielzeit gut funktioniert, Danke an Euch dafür. 
 
 

Wichtig ! 
Verstöße gegen die Spielordnung werden nach der HKBV Rechts- 

und Verfahrensordnung mit einem Bußgeld belegt. 
 

Für die anstehende Saison wünsche ich Euch Gut Holz und viel Erfolg! 
 

Wildeck-Hönebach, den 03.08.2025 
 

Torben Möller 
Sektionssportwart- HKBV Sektion Schere 


